
 
Mietbedingungen: 

- Es gelten die folgenden Geschäftsbedingungen, mündliche ebenabsprachen 
haben keine Rechtsgültigkeit, Ergänzungen/Änderungen der 
Geschäftsbedingungen haben nur nach schriftlicher Bestätigung Gültigkeit. 

 
- Mietgegenstand sind die im Mietvertrag beschriebenen Gegenstände samt 

Zubehör. Der Mieter hat den Mietgegenstand mit äußerster Sorgfalt und unter 
Beachtung des Bedienungs- / Wartungs- / Servicehandbuch zu verwenden. 

 
- Das Mietverhältnis beginnt mit dem Tag der vereinbarten Bereitstellung 

des Mietgegenstandes bzw. mit der Übergabe des Mietgegenstandes an den 
transportbeauftragten Frächter. 

 
- Das Mietverhältnis endet mit dem Tag, an dem der Mietgegenstand beim 

Vermieter bzw. an einem vereinbarten anderen Bestimmungsort zurückgestellt 
wird und die Vertragsparteien einen das Übergabeprotokoll über den 
einwandfreien und vertragsgemäßen Zustand des Mietgegenstandes 
angefertigt und unterzeichnet haben. 

 
- Der Vermieter haftet ausdrücklich nicht für einen bestimmten Zustand oder 

eine bestimmte Verwendbarkeit des Mietgegenstandes. Die Haftung des 
Vermieters gilt auch dann als ausgeschlossen, wenn der Mietgegenstand nicht 
in der vereinbarten Form oder zu dem vereinbarten Zeitpunkt zur Verfügung 
gestellt wird. Der Mieter verzichtet in Zusammenhang it der Vermietung und 
Reparatur des Mietgegenstandes auf jegliche Schadenersatzforderung, es sei 
denn dem Vermieter wäre grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln 
vorzuwerfen. 

 
- Die Haftung des Vermieters für Folgeschäden, die aufgrund von Ausfall, 

Störungen oder Mängeln des Mietgegenstandes entstanden sind, ist 
ausgeschlossen. Der Vermieter haftet – mit Ausnahme entgegenstehender 
zwingender gesetzlicher Regelungen – auch nicht für solche Schäden, die 
sich aus verschuldeter, fehlerhafter oder unterlassener Aufklärung, 
Beratung oder Information über Sicherheitshinweise für den Transport, die 
Beschaffenheit, Verwendungsmöglichkeit, Bedienung, Wartung und 
Instandhaltung ergeben. 

- Die angegebenen Preise und Einsatzzeiten verstehen sich zuzüglich 
Umsatzsteuer, Wartung, Treibstoff, Transport und Personal. 
Eventuell erforderliche Reinigung oder Treibstoff Auffüllung werden in 
Rechnung gestellt. 

- Der Mietpreis + Kaution ist vor Abholung des Mietgegenstandes zu entrichten. 
Die Kautionssumme wird zurückgezahlt, wenn der Mieter die Maschine in 
ordnungsgemäßen Zustand zurückgibt. 

- Der Vermieter hält den Mietgegenstand in unbeschädigtem, gereinigtem, 
betriebsfähigem und voll getanktem Zustand zur Abholung oder – bei 
Durchführung des Transportes durch den Vermieter selbst – in einem solchen 
Zustand verladen. Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand 
unverzüglich nach Erhalt entsprechend zu kontrollieren. 



Allfällig vorgefundene Mängel sind dem Vermieter telefonisch, oder E-Mail 
unverzüglich bekannt zu geben, widrigenfalls der Mietgegenstand als 
vertragsgemäß geliefert bzw übernommen gilt.  

-  Während der gesamten Vertragsdauer trägt der Mieter die Gefahr für den 
zufälligen Untergang oder die zufällige Beschädigung des Mietgegenstandes. 
Der Mieter ist demnach bereits bei der Transportdurchführung des 
Mietgegenstandes für zufällige Beschädigungen, den Verlust oder Untergang 
desselben voll verantwortlich. 
Sämtliche im Laufe des Mietverhältnisses bzw während des Betriebes 
auftretende Störungen, Schäden oder Mängel des Mietgegenstandes hat der 
Mieter dem Vermieter unverzüglich bekannt zu geben. Der Mieter haftet für 
sämtliche Folgeschäden, die aufgrund des Außerachtlassens bzw der 
mangelhaften Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten und 
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung  an dem Mietgegenstand oder 
anderen Gegenständen entstehen. Der Mieter hält den Vermieter hinsichtlich 
allfälliger Schadenersatzansprüche Dritter schad- und klaglos. 
Der Mieter haftet für jede Beschädigung bzw für den Verlust des Gerätes 
während der Mietdauer ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigung bzw der 
Verlust durch sein Verschulden, durch das seiner Hilfspersonen oder durch 
unvorhersehbare Ereignisse verursacht worden ist. Darüber hinaus haftet der 
Mieter für sämtliche Kosten und Aufwendungen, die dem Vermieter aufgrund 
der Nichteinhaltung einer Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen durch 
den Mieter entstehen. 

-  Der Mieter darf den Mietgegenstand nur an dem vereinbarten Ort sowie für 
vertraglich vorgesehene Arbeiten einsetzen. Veränderungen am 
Mietgegenstand, insbesondere An- und Einbauten, sowie dessen Verbindung 
mit anderen Gegenständen sind dem Mieter ohne Einverständnis des 
Vermieters ausdrücklich untersagt. Der Mieter ist verpflichtet, den 
Mietgegenstand ausschließlich bestimmungs- und sachgerecht zu verwenden, 
ordnungsgemäß instand zu halten und vor jeglicher Überbeanspruchung zu 
schützen sowie für regelmäßige sach- und fachgerechte Wartung, 
Servicearbeiten und die notwendige Pflege des Mietgegenstandes zu sorgen. 
Der Mietgegenstand muss im gereinigten Zustand retourniert werden. 
Zusätzliche Arbeitszeiten fehlende Reinigung werden gesondert in Rechnung 
gestellt. 

-  Bei einer Rückgabe des Mietgegenstandes in ungereinigtem, beschädigtem  
oder auf sonstige Weise beeinträchtigtem Zustand verpflichtet sich der Mieter, 
die Kosten für ein entsprechendes Sachverständigengutachten zur 
Feststellung solcher Nachteile zu übernehmen. 

-  Der Vermieter ist berechtigt, die Einhaltung des Vertrags durch den Mieter vor 
allem hinsichtlich der Benützungsart und –dauer sowie der ordnungsgemäßen 
Instandhaltung und Wartung des Mietgegenstandes jederzeit vor Ort zu 
überprüfen. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Vermieter zu 
diesem Zweck stets unbeschränkt Zutritt gewährt wird. 

-  Der Mietgegenstand ist dem Vermieter spätestens zum vereinbarten Zeitpunkt 
an dem vereinbarten Ort zurückzugeben. Erfolgt keine rechtzeitige Rückgabe 
des Mietgegenstandes, so ist der Mieter verpflichtet, für den Zeitraum des 
Verzuges eine Pönalzahlung zu leisten. Ungeachtet dessen trägt der Mieter in 
diesem Zeitraum weiterhin die volle Gefahr für den zufälligen Untergang bzw 
die zufällige Beschädigung des Mietgegenstandes. 

-  Die Zahlung erfolgt grundsätzlich in bar, oder durch Vorab Überweisung. 



Überschreitung oder Verlängerung der vereinbarten Einsatzzeiten und 
Mietdauer werden bei Rückgabe des Mietgegenstandes abgerechnet. 

 
-  Auftragsbezogene Kundendaten werden über EDV gespeichert, wozu der 

Mieter mit Abschluss des Mietvertrages seine Einwilligung erteilt. Die 
vertrauliche Behandlung dieser Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes 
ist dabei selbstverständlich gewährleistet. Der Mieter willigt ausdrücklich ein, 
dass eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten, die er im Mietvertrag bekannt gegeben hat ein. 

-  Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen der vorstehenden 
Bedingungen bedürfen der Schriftform.  


